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Erlaß des Führe:s

über die Ausübung des Gnadenrechts durch der Reichsrotektor in Böhmer

und Mähren.

Vom 25. Januar 1944

(RGBl. I S. 59 - Nr. 11 vom 29. Fbrur 194.)

Die dem Reichsprotektor in Böhmen und Mähren nach meiner  orhung

20. August 1943 iu

afsachen, die nicht zur Zuständigkeit der Mili är- sowie der 44

und Polizeigat tsbarkeit gehören.

egende Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungsrechts voliel sich in Gemäßheit der nach-

enden Bestimmungen.
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er Reichsprotektor in Böhmen und Mähren übt das Gnadea ul Niderschlagun gs-aht in allen
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3aVerordnungüber die Gebüln der Rechtsaawälte im Verfahren nach deriegssachschädenverordnung.Vom 13. Januar 1944.(RG1 S. a7  Nr. 7 vom 28. Jannar 1944Auf Grund des § 44 der Verbaang über Mall.) Im Beschwerde. d Eaprochrefaban latnahmen auf dem Geldete deresverfassoagdie Gebühr nach den durt des Bescawerdesumnund der Rechtspflege vométember 1989zu berechnee In Eimatgel  diner Boze(Reichsgesetzbl. 1 S. 1658) und37 der Kriogs-sunme ist de We sach fvn Ernaseauber 1940stimmen.sachschädenverordnung vonsSReichsgosetzbl. 1 S. 1547) wir-g oDie Festste hungsbehöros setcen:§1g oder ye Amts wegen feseür d Bearbeitung vorKigesaeschadeon dim Rsacwalk auch imrbal   Rechtsanw lte (heren d AuMDie Festsetzunglagen achlieblich pad den odchrify20skaan h von der FeststVerord unghat, und von derMgCUTSRUla e gdt picht fa adaln sor d ordentaohron RechtsstufORBlichenrichten z. B. Redeagt keites lber daßt at von Amts wegen goFierRechte Dritter an derEuts adigunSA(8 18 r Briachakeveeg)Gebühr wird mach dezbühnordmung jerML1 Gebühr richtel ehCsReculichsgesetzIstefe eb dem Wert der btender verRechtsanwit erhaitfOeinbarten Entschädigung. Bwatzatunghren der easten R-whtssNatur ist der Wert der EnfeonmachVerfahren der zwfür die Eeeatzlcistnng erferderiAnl ndusowie im Eltzu bemessen.der volUWird die Entscholdung r KrienchtsstufeReichsnnsachschdenverordnung ausge0chbeschwezugeine ballige Eescheidung therderrde steht gobuhreaschädigun nie g zu erwarten.de GeahrCTgleich.-nach der frel a schätzendenPPSI die Taticzu berechinco Dasselbo gilt.Enttawöhnlich umfangsund der Rachsteogungsanteag aigelehnt wirdBeschräst sich dieRechanwalts aut verfahrenstetPNsonstNebenfragen. so ist der WercomCrmessDie Gehühr und s HpsobetraemeBzu bestimmDas gleicheelsich auf die Halfte der im  gensSAVAmachung elEarteansachschädenv Inung.1. wenn das Verdahren BesschlieBlienainbaldige Gewäbvung e  bareits festgstells(Im Falverordunng isEntsehädigung betrfb ts 9 der KregGschlleßlicheladenverordng dus Vertaane auf die BewedeSeschrankt ist ( 1 Ahs 1 Satz 4 der NejnaCnchschordaunnichtwenwaas Verishren amch 8 20 der Kriogagering20rhscelanveredanng ausgesetzt wird mud, sondern naeNutzumga1Mihewdtung des Behisanwalte geriuguittonbeantrader halbjähr4By Gebühr int die geabnte Titigkelt desd spateren AnträgRecht-an s lu einer Reehisstite abgegollen.Das Berfabren nach § 21 der KriegssachAnträige erwachsenenchädenvereräaung bildet für dig GebührenberechC-



dnung
zur Durchf hrung der Veromung zur Angle hung des Strafrechts des Altreic is und
deripen- und Do u-Reichsgaue.
Vom 20. dam. r 1944.
ROBL 8. 41 = Nr. 7 v n 28. Januar 1944)
Auszu
Auf Grnnd der Schiabvorschei de Verordnung
„8 159
zur Angleichung des Strafrechts desAltreichs und
der Alpen- und Donau Reichsgaso
Die Vorschriften über die Bestrafung der er
trafrechtsan
 e m (opodassnqa
folglosen Anstiftung und anderer Vorbereitung
943 (Relchs
gesejabl. I S. 339j wird varordn
handlungen bei Verbrechen ( 4
gelten
sprechend für alle Fälle der fals
uneidlie
Aussage, des Meineids und
wisse-ue
Erster Absch
Abgabe einer falschen Versieherung a
S
Änderung des Reichs chs
In § 161 Abs. 2 des Reichsstrafgesetzbucl rd
vor der Zahl „156“ die Zahl „153“ eingefüg
Artikel1
 Im § 163 Abs. 1 des Reichsstrafgeseirbuchs
wird die Zahl „153“ durch die Zahl „154“ er
Falsche neidliche Anssage s Meineid
setzt.
Neunte Abschnitt des
Artikel 2
chsstrafgesetzbuchs erhält die Öberschrift
Tod des Privatklägers bei Beleidigung
Falsche uneidliche Aussage
und Meinci
§ 393 Abs. 2 der Reichsstrafprozeßordnung
hält folgende Fassung:
3 des Reichsstrafgesetzbuchs wind geet
„Eine Privatklage wegen Beleidigung
die Strafvorschrift de
een falsche nneidliche Asenge (§ 156a)
jedoch nach dem Tode des Klägers von
Eltern, Kindern, Geschwistern oder dem
d § 168.
gatten fortgesetzt werden."
Reichsstrafgesetzhnchs erialt folgend
ZweiterAbschnitt
8 154
Änderung des in Kraft gebliebenen ehemals
Wer zor Gericht oder ves einert anderen zur
österreichischen Rechts
von Eiden züständigen Stalle vorsätz
falach schwört, wird
T
mildernde Umstända
Dritter Absehnitt
ST
80 181
e Gefängnis rich
chs
R
Schlußbestimmung
Reichsstr se
Diese Verordnung tritt am siebenten Tage ac
ihrer Verkündigung in Kraft.
Rie
den 20. Jar 1943
sujacater der Justiz
e
Dr.
-381
rack
angsblatt des Deuteehen Stantsmlotsters
h die ihe
 M
B ien und Mähren erscheint nach Bedarf. — Jahres- und Ein
120 K (12 RM) unter Vorbeaai cines Zusoniages ur umfangreichere Nummern. — Preis der Einzelnurne h
d.c m b inin Prag IT. Herrengasse 8. Fernru sizis
indestpreis 1  (10 ld  jie goge
erlag: Böhmisch-Mährische Veriugs- und Druckerei-G. m. b. . Prag I. Herrengasses. — Kontrollpolant
 Leatscnen Staatsmmnistertum fur Böhmen und M hren.



4a43nung mit den vorausgegangenen Entschädigungs() In dentllen des Abs. 1 N 1 beträgt dieverfahren eine EinheitaGebl höstens achthi rt. a den übrigenkn des s. I und§7d galle des Abe, 2 höchtns fünfhuert Reich gk. Stehen dem RechtsWird nach Zurückverweisung an eine Festanwalt mehle pebabe mach Als. 1 zu, so orstellungstehörde niederer Rechtsstufe das Verlahhält er nieh aubr, ab wono lhm die Vertretunren von dieser fortgesetzt, so wird das weitereim Entschä gungsverd hren überbagen wän.Verlahren für die Gebührenberechnung als neue6 §Rechtestute behandelt, Jedoch ormäßigt sich dieFür dir she ang und Ablieferung vou GalGebühr cines Rechtsanwalis, der bereits im frühe-ron Vesfabren dieser Reehtestufe titig war, aufsder Vartgderea erbalt der Rechtsanwalt diedie Nalreo dor ia  4 genannten Sltze.m 5 s7 dgdebchrenordnnng Mr Rechtsanwaltbestadt abühr.() Das gleiche gilt1. wenn das Verfahren nach § 20 Abs. 1 der§ 10Kriege-achechsdenverordnung ausgesetzt wir.dehuhr reinkarungen sind unwirksam.für de nach der Instandsctzung Wjederher-# 11 eepot Die 8 04s 6. 8. 14 49 bis 51, 76 bis 86 derbühreung tär Rechtsanwaite*gelten ent-r Verfahren zunächst auf die Berechersweit  dieser Verordoung nichts eaSet lierung beschränkt war, für das pd-bt jfere Verlahren auf die Gewährung einer Fst-8 12schädigung,DLühr  und Auslagen des Rechtsan3. wenn zunlchst nur das Bestehen cincs Ent-Mden Zahlungspflichtigen nach § 28sehädigungsanspruchs festgestellt, eine ais2 de Kriegssachschädenverordaungbaldige Entschädigung aber nicht bewilligtSeitteln stattet, wenn die Mitwirkungwar, für ein späteres Verfahron, das nur dielehaldige Gewithrung der berelts festgestell.Beanwal notwendig oder zweckdlenlichop 6 s  1 n apcar, Ube e Ere attung entscheidet die FaststelKripgusachschädenverordnung).ang bee und a Verfahren über die ein Sachheseerersetiande Dienstaufsiehtebessererde§.8ele Safsisbehösde. Die Entscheidang kana nat()Ist dem Rechtsanwalt, nicht di Vertretunglotända angefechten werded. Die Entdeidiin dem Entschadigungsverfahren übe ragen, sodareh di die Erstattung algeichnt wird kann20 3184Jdoch va der Keststellung beh d Löheren1. f0 die Anfertigung eines. E echädigungsInchtetn arch von Amde wegen pissdeat weranirages, diner ReschwerdeEinspruchs40n.( Die Entscheidung der eateeliangsbehordescheift, einer eine Sachbesca ende ersutzen-den Dienstaufsiehtsheschwerde, einer Be-über die Höhe der Gebihren amid Auslagen desschwerdebenntwortung oder e aes ausführli-Rechtsanwalts ee auch im Vörhäieds ds Rechtschen Gutachtes die lalfte der  allea Gebühr.anwalts zu seiem Auftraggeber s Sgelund.für dio Anfertigung einer sotatigen Eingabe819an die Feststellungsbehörd r cine DienstDiese Vererdonng gilt auch  den Alge undaufsichtsbehörde dri Zebat  der vollen GeDonau-Reichsgauhn Reich gau Sndedenland.btihr,in den eingOstgebirtan and an Pro3 für die Erteilung eines Rat drei Zehntel dernittektorat BohMhren..vollen Gebühr,FLSfr die Wahrnehmng r Termins dreiDieseve tetto  beoton Tagentel der vollen Gebührnach der Ve in KraitPa de Bearbeituug ein Antrag auf Ge.Sie gidie Gehstren und Amslagenwährung eine Härteausgleich nach s 38 derde Rechts Don g pa EhtsthaKriegseachschadenverordnung (halt der Rechtsdigigsvidnoweitha Verfahrn enerauwatt drei Zehnte der vollen ohühr. Sie stehtRchtseoborelts véeber breedet wondenIma ahch dann zn. wens lhm da Vortsetung imEatschädigungsverfahren übsgtragen istintBeriin. den 15, Jannar 1914Der Rele smhistr der JaDr. ThierackDer Rerebeminietor des trneln VertretungDr Stuckart


